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Abbild.ung 11: Zeile von 'Sieben "Kaffeemühlen".Häusern. Die
uberwlegend Mindestabstände
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Abbildung 11 a: Sieben Häuser, giebelständig. Uberwlegen<:J Mjndestabst nde
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Abbildung 12: Sieben Hauser giebe!s!ändig, mit ausreichender Abslandsregelurlg

Der Bau p I an Abbildung 9 bringt die sozialpolitisch sowic\1Hge
form der vierräumigen Wohnung. Das Haus könnte bei dem Mal;\Vcr
hä!lnis seiner Grundfläche ein annehmhilres Langhaus darstellen, wenn
nicht die berüchtigte Auf;enheppe mit 7 Stufen angeordet worden
wäre. Auf;erdem wurde ein Walmdach vorgesehen. Das Walmdach
ist .dar! berechtigt, wo der Dachraum unausgenutzl bleibt und wo die
Dachfläche möglichst nicht unterbrochen zu werden braucht. Hier aber
sollen Zubehörräume .zu den .beiden Wohnungen im 'oachraum unter
gebracht und dieser belichtet und belüftet werden. Ein Satteldach ;nil
zwei Vollgiebeln häfie am besten alle Fensterforderungen befriedigt;
so waren in dem Walmdach grofJe und unschöne Dachausbau!en nol
wendig. Die bei den { achzim111er sind dabei noch schlecht belichte!.

Die äufJere GestaH d:esesHauses< ist Gberdies mi! modischen Unarten
behaf/et. Rohbausocke! und Putzflächen zeriegen die Hausform, die
n ch Einheit streben sollte, in zwei Schichten. !m Erdgeschol} sind in
der Vorderfront zwe! Schiebefenster in Guillotinenform ang !egi. Der
Grt.lndri  zeigt den flur weder belich et noch belüftet, den Baderautn
durch den Speisekammereinbau unangenehm verschmälert.

Der Ge gen vor schi a gAbbildung 10 die GrundWiche
aus dem Quadrat zum Rechteck und ver!aged Treppe an die Lang
seile. Ocr Flur wird nur 20 cm breiter und erhält ein ,Fens!er oder c:ar
eine Fenstertür, wodurch Ausdruck und Brauchbi!.rk ;t der 
gehoben\'Verden. Die Vo!lgiebel dienen den erwÜnschten
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Abbildung 10, Gegenvorschlag: Zwe-igeschoss;qes
ZweiwohrJUngshaLJs. In Jedem Geschoß eine Vier
raumwohnung. Flur mit unmitlelbarer Belichtung und
lüffung. Beb<.!ule FWcMe 98 qm, umbauter Raum
B45 cbm
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Abbildung 9: Zweigeschossiqes Zweiwohnurlgshaus. In
jedem Geschoß eine VierraumwoMnung. Dunkler, uncn!
lüllbarer Innen1luI. Bebaute Fläche 91,S qm, umbauter
Raum 856 cbm
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Die. Vorstadtsfra e.
In der Stra enreihe solfte das Einzelhaus in gestreckler Hausforrp

erscheinen, die Breite merklich 'geringer sein als die ,Länge Ünd die
Höhe merklich geringer als die Breite, Das kann durch das Mindest
verhi'iltnis von 4:5 der Grundril}seiten eben noch gesichert werden, wie

vieJe gute Grundrisse beweisen. Auch beim zweigeschossigen KJeinhaus
läl)t sich das noch erreichen. Wo Gruncl- und Aufri[} sich den richfigen
Maryverhaltnissen nichf fügen wanen oder konnen, fehlt die Eigr1ung
für das Freistehen und es ist. der querschniltgleiche Zusammenbau von
zwei Häusern zu fordern. Bej,Einzelhäus€m in Sfrarycnreihen kann gute
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Abbildung 13: Sieben Hauser, Iraufenständig
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=Abbildl.lng 14: Sieben Häuser, traufenständig, davon zwei praiiJgJeich oJ.neinanderg<!:beui;  ,'" ::::,niried,gu;1gcnals Bindeglied gestaltel

Hausform nUr in Verbindung mit angemessenen Abständen ein gutes
SlrafJen- und Garlenbi!d ergeben. Es ist berechtigt, beim freistehenden
Haus einen breiteren Grundslückssireiten zu fordern. als vom ange
bauten, und vom gro en Hause mehr als vom kleinen. Die ,seJichlung
der Langseiten erfordert für den Stadtrand bei GiebelsfeHung als Grenz.
wert ein Verhältnis von Zwischenraum zu Hausbreite wie etwa 5:4 bei
der Traufslel!ung etwa das Umgekehrte von 4:5. Dem angeb uten
Hause kann man einen geringeren Abstand zumessen i.3ls er beim
Einzelhaus ge/ordert werden mury. An SteUe von Vorgärten sind
Schuhstreifen mit ganz niedriger Einfassung zu empfehlen. ,Eine hohe
Einfriedigung soH als natürlicher Abschlui} zwischen Stra enraum und

für B.llln!@IIIIiJ.llJle8i!I;.
Um die erforderlichen Baufacharbeiter und den Bedarf an Baustoffen

zur Aus:ührung von slaats- und wirlsdlaffspoJjtisch bedeutsamen Bau
vorhaben im Rahmen des Vierjahresplanes sicherzusfel!en, hai der Be
auftragte für den Vierjahresplan angeordnet, da!} alle privaten und
öffentlichen Hoch- .und Tielbauvorhaben Vor dem Baubeginn anzuzeigen
sind. Ausgenommen von dieser Anzeigepflicht sind Bauvorhaben, bei
denen nicht mehr als zwei Tonnen Baueisen verwendet werden, Die
Anzeigen sind innerhalb von drei Monaten vor dem Baubeginn,
spätestens aber vier Wochen vorher von dem Bauherrn, bei öffentlidlen
Bauvorhaben von der Bauverwaliung, in doppe!ter Ausfertigung an das
für die Baustelle örtJich zuständige Ar bei t sam t zu richten. Die An
zeigen, die geni>L!e Angaben über den Einsatz an BaufacharbeItern und
über die Mengen und Preise der ZUr Verwendung kommenden BaU
stoffe enthalten mGssen, sind nach einem bes ;mmten Formu]ar, das bei
den Arbeitsämtern erhäU]ich ist, zu erstaHen.

Das Reichsgericht halfe sich nun kürzlich in einer ,strafsache '(3 0
150/39) mit der F,age zu. beschäftigen, ob nur der Bau her r für die
Verletzung dieser Anzeigepflicht strafrechtlich verantwortlich ist oder
auch die so ,n s t i gen ,8 au b e f eil i.g t e n, insbesondere der bau
leitende Ar ch i te k t. In dem betreffenden Falle hafte ein Architekt
bei dem zusf.ändigen Arbeitsamt ein Bauvorhaben erst angezeigt, nach
dem die Arbeiten bereits begonnen waren. Er haUe die Anzeigeselbsl
llDterschrieben, stait diese den Vorschriften entsprechend durch ,den
B<iÜherrn unterz ichnen zu lassen. Obwohl die Baugenehmigung späte:'
er/eil! wurde, erhob die Staatsanwa!tschaft gegen den Architekten An
klage miT dem Erfolg, da!) der Architekt zu einer empfindlichen Strafe
verurteilt wurde. Dieser sUchte seine Handlungsweise damit zu ent
schuldigen, da  er auf Grund von Besprechungen mit Vertretern der
Baupolizei und des Arbeitsamtes angenommen habe, das Arbeitsam'!
werde ,die Genehm.jgung erfeilen. Er sei sich deshalb nur einer lor
rnaJen Verletzung der Anme!devorschriHen bewu f gewesen. Insbeso/l
dere häHen die VOr Einreichung der Bauanzeige begonnenen Arbeite.,
noch keine Verwendung von Eisen zum Gegenstand gehabt.

Das Reichsgericht hat diese Entschu!digung jedoch nicht geHen lass,:.n
undfolgsndes ausgeführt: Nach der Anordnung des Beauftragten fur

Hofraum in der Bauf!ucht liegen. Jede Straf)e saIlle einheitlich an'
weder Giebe!stel!ung ader Traufste!iung der Hauser haben.

Die Häuser kreisen in Abbildung 11 richfungslos um den eigenen
Mittelpunkt und die Absfänd  wirken zufälHg. Der eigentEch e,
wünschfe Zustand ist erst mit eir:er Durchbildung der Abbildung 12erreichL

Die Verbesserungsvorsch[i]ge v.:::rdfchten sich zu VorschriHen, wie
sie eine B hö.rde bei der S:raryenpfa'lung aufsteHen kann. So erhaHen
die Bauherren \Veisung, welches Gesamtgepräge aus den Einzelb3LJten
erwachsen 50]1. Momche Einzelhaus.VorodsJrar,en sir>d eif:e
Erscheinung, über deren sich aHe einig sind; aber es is!
wohl seHen gesagt worden, man d;esen Zustand verbessern bn:-J.

den Vierjahresplan seien arie privaten und öffentlichen Bauvorhaben
vor dem Baubeginn am:uzeigen. Damit sei nicht l1ur eirlc Ameigepflich:'
angeordnet, sondern es sei glcichzeiiig verboten, vor der Erfü!iu.lg de,
in der Anordnung naher geregeHer: Anzeigepflicht mil de  Bau 2:U be
ginnen, Dieses Verbot befr$ffe rlicht nur den Sauhenn, de:TI dia Ar,
zeigepflichLobliege, sondern wende sich, wie die aHgemeine Fassur:g
der Vorschrift ergebe, gagei1 jeder:, der das Bauvorhab n in die Td
umsetze. Wie der angd!agie Architekt zugsbe, ni'Jbe er mit dem Durch
brechen von Wänden und der Errichtu;1g Von Absftih:u:1gen beginnen
lassen, bevor der Bauherr eine ordnungsmäf,ige Ar:reige an das Ar
beitsamf gerichfet habe, ja sogar vor seiner eigene;"! vorau'gegange;1e"
Anzeige. Er habe dsmH vmsätzlich dem Verbc!e zU\'1idergehande!t.
Da!} die genannten Arbeiten noch keine Vemet1dung von Eis<;;"! be
dingt h.!iffen, sei unerheblich. Das Gesetz verbiefe jeden Beginn VC;l
BauarbeHen, auch we;ln sie nur ir. der Vorbereitu:19 der neu auszu
führenden Bauten bestanden, Denn di  zustäncige Behörde, das
Arbeitsamt, sone seine Entsch!ier,ung vöWg frei. treffen kÖ;1.nc  und
ni chi, wie es hier geschehen sei, durch eil1en vorzeitigen Baubeg:t1t1 in
eine Zwangslage versetz! werden. We n der Arch1tekt auf Grund von
Un dungen mit Vertretern des A beitsamtes damit gerechnet h be,
die Genehmigung :zur Durchführung des Bauvorllabens zu erhalte;"!,. so
habe dieser Umstand es riichtrechtfertigen können, 111it den Arbeiten
!libeginnen, bevor die GenehmigUng fa!sächHch erte.il! worden seL
Strafrechtlich ohne Bedeutung sei es [Qrner, daf, das Arbeitsamf die
Unbedenk1ichkeitsbs!cheinigung schJierylich edeilt habe. Denn dam!!
werde die zeit/l ch zurüddiegende Zuw1derhand!u:19 gegen das
bot, nichtgenehrnigte Bautenaus:o:uführei1, nidl! rechJmä6ig. Ob
Ma nahmen des Architekten vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
rechilertigt ge\vesen seien, brauche das Gerichr nidÜ :cu
scheiden. Der. G>::sEdzgebel:.' habe es.. im Interesse der Sidlersfe!1ung
Bedarfs an Rohstoffen fur staafs- und wirischaffspolitisdl bedeutsame
Bauvorhaben bewuJ}t in Kauf genommen, da  sich allS der DurchfÜhrung
seiner M ryn3hmen im ::inze1f311 Härten und Schäden ergeben konnfei1.
Aus der Möglichkeit des Enlstehens so!ch"r Härten und Schäden kanne
der Einzelne nicht das Recht herieiten, sich übet die ergangenen Vor



schriften hinwegzusetzen .und in Wahrung seiner eigenen Belange die.
jenigen der Gesamfwirfschaft zu gefährden.

Diese Entscheidung des Reichsgerichts mag für alle bei der Aus,{üh
rung Von Bauvorhaben beteiligten Personen eine dringende M a h
Tl U n g sein, vor der AnzeIge von Bauvornaben und VOr Eingang der
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arbeitsamtes mit den Bauarbeiten
nicht zu beginnen, Anderenfalls dront eine. erhebliche Bestrafung, die
!nlbteresse einer erfolgreichen Durchführung des Vierjahresplanes
auferlegt werden mu . Rechtsanwalt Dr. M a r I in, Remscheid.

l<>'","ahi''''!i i'" M"sler""gstage"
Dcr Reiehsarbeifsmlnister.

111 b 229G6/40. Berllß, den 30. November 1940.
Die Fla'ge der lohn.zahlung an Musterungstagen u,nd bei ähnlichen

Anlässen hat bisher im Bereich der privaten Wirtschaft keine völlig ein
heitlIche Regelung gefunden. Die Mehrzahl der R'6ichslreuhänder der
Arbeit hat Anordnungen auf G und der Lohngesiall,ungsverordnung er
lassen, die in der Fassung ulnd teilweise auch sacnlich voneinander ab
weiche,n. Da,nebcn enthalten zahlreiche Tarj,f- und ,Betriebsordnungen
untel.schicdliche Regelungen. Bei dieser Sachlage war es zm He bei
führung eines einheitlichen Remfszustandes geboten l nunmehr 'eine zu
amme'nfassende und für alle Wirlschaftsgeb ete geHende Regelung zu
treffen. 1ch habe ,deshalb einen Sonderfreuhänder der Arbeit bestellt,
der in Erfullung des erteil/en Auftrags die abschriftlich anliegende "An
ordnung über die lohnzahl'ung an Musterungstagen" erlassen hat. Ich
bitte, diese Anordnung in Ihren Amtlichen Milleilungen unter Hinweis
auf den Abdruck im Reichsarbei1sblaH zu veröffentlichen.

Bei Er!a  dieser Anordnung sind die Erfahrungen, die bei D-urch1üh
rung der bisherigen Anordnungen gemacht wurden, verwertet word n.
Zu beachten ist, daf) die Anordnung auch für die Musterung zum welb
Jichen Arbeitsdienst gilt und .daruber hinaus auf ,die Erfassung zum
Jugenddiensf erstreckt worde,n ist. Der Auftrag des Sondertreuhanders
beschränkt sich auf den Erla  dei A,no(dnung; ihre Durchführung ist
ihnen vorbehalten worden. Üabei ist Ihnen die Möglichkeit gegeben,
bei .auftretenden Zweifeln im Einzelfall zu entscheiden, ob und in
welcher Weise die Anor,dnung anzuwenden ist. Dies gilt insbesondere
bei Streitigkeiten tiber die Bemessung des regelmä i'gen Arbeiisver
dienstes u;ld über die Anwendung des g 3 der Anordnun.g.

Der Ber;cht eines Reichstreuhänders der Arbei.t gibt mir in dies'em
Zusa,mmenhang Veranlassung, aut tolgendes ni.nzuweisen  Vereinzeli
Ist die Auffassung vertreten worden, da  ein Gefolgschaftsmitglied,
dessen Musterungslag in den urlaub fälft, Anspruch auf zusätzliche Ver
gu1ung fur d;esen Tag bzw. 'duf Nachgewähmng eines Urlaubstages
habc. Üiese Ansicht, die die Bedeutung des Musterungstages verkenn1,
ist abwegig. Die Stellung zur Musterung i:.t für jeden Wehr- und
Arbcitsdiemtpllichtigen die selbstverständliche Erfüllung einer höchst
persönJichen und besonders ehrenvollen staatsbürgerlichen Pf!icht. Durch
die b,sher von Ihnen erlassenen Anordnungen wie a,uch durch die jetzt
erlolgte Regelung ist lediglich sichergestellt wor<len, da  den Gefolg
schaftsmitgliedern durch die Edüllung dieser staatsbürgerlichen Pflicht
kein Lohn.:lUsfall entsteht. Es liegt jedoch keinerlei Ve-ranlasswng vor,
darüber hinaus dem GefoJgschaflsmitglied auf Kosten .des Unternehmers
besondeJe Zuwendungen zu machen, weil es sich an einem Urlaubstage
der Muslerung unterziehen mu .

In VerJretung: Or. S y r u p.

Reichs!reuhander der Arheif Dr. K i m mich
als Sondertreuhänder. Berlin, den 30. November 1940.

Anordnung über die Lohnz.3hlung an MusterLlngstagen
Auf Grund ,des 9 1 der Verordnung über die Lohngestaltung vom

25. Juni 1938 (Reichsgcsetzbl. I S. 691) in Verbindung mit 933 Abs.1
Satz 2 des Gesefzes zur Ordnung der nalionalen Arbeit ordne ich -an

9 1. Gefolgschaftsmitglieder sind am lage ihrer 'erstmaligen
Musterung zum Wenrdiensl oder zum Reichsarbeitsdienst für die männ
liche oder die weibJiche Jugend unter Fortzahlung des .lmäf;igen
ArbeitsverdiBns!es von der Arbeit - in mehrschichtige.n Betrieben von
einer Schicht - freizustellen.

Die im Einverständnis des Betriebsführers am Musterungstage vor
oder nach der MusterLlng freiwillig geleisteten ,Arbeitsstunden si,nd
gesondert zu vergüten,

9 2. Bei weiteren Musterungen (Nachmusterungen), bei Teilnahme an
WehrversammJungen, bei polizeiliche,n Me!dungen ZUr Slammrolle und
sonstige-n Vorladungen aus  hnlichem Anla  sowie bei der Erfassung

Jugenddienstpflicht ist den Gefol'9schaffs,mitgliedern die zur Erfül
,der VerpllidJtungen notwendige Freizeit zu er/eilen. Das gleich<'!

die erstmalige Muste,rung mehr als einen Tag in Anspruch
Lweilen Musterungstage ab.
nofwendig ausfallcnde Arbeitszeit ist der regelmäf;ige

zu zahlen.

9 3. Der Anspruch auf 'Fortzahlung des lohnes entfällt, wenn <las
GefolgschaftsrnitgJied am Tage nach der Mus1erung - oder in den 'Fäl
len des 92 über ,die notwendig amfallendeArbei1szeit hinaus-pilicht
widrig der Arbeit fernbleibt.

9 4. Die Durchführung der Ano!'dnung obliegt dem jeweils zustän-cli
gen Reichslreuhänder der Arbeit; dieser kann in Zweifelsfällen mit bin
dender Wirkung über die Anwendung der Anordnung entscheiden.

9 5. Die Anordnung gilt für die private Wirfschaft im Gebiet des
Deutschen Reichs cinschlief)licn der eing'egfiederten Os/gebiete, SiE: trilf

am 15. bezember:H40 in Kraft. Gleichzeifig treten die Anordnungen
der Reichstreuhänder der Arbeit, soweit sie Bestimmungen über,di'e in
dieser Anordnung gBregeJten Fälle enthalten, c1ul)er Kraft; ferner finden
wä,hrer,d der GeHungsdauer dieser Anordnung die enl5prechenden Be
stimmungen in TarH- -und BefriebsordnllH1gen keine Anwendung.

Dr. Kimm ich.

!I diiln!!J $ 1iI!
""".,,,,:mB'

L@h"",ahl"ilg für die Weih"achtsfeiertag0 im Urla"b
Leitsafz: Wen,n die Weihnachtsfeiertage in den Urlaub und zugleich

auf einen Werktag fallen, so mu  dafur ,nach der Anordnung zur Durch
führung des Vierjahresplans über die Lohnzahlu'lg an Feiertagen vom
3. Dezember 1937 Lohn bezahlt werden.

Tatbestand: Der K!äger war beim Beklagten bis zum 22. Dezember
1937 als Maurer tälig. Im Anschlul) an diese .Beschäftigungszei1 nahm
er seinen tariflichen Urlaub in der Zeit bis zum 30. Dezember 1937. In
diese Urla'ubszeit fiel der erste Weihnachtsfeiertag, ein Sonnabend.

Auf den Arbeilsvertrag der Parteien land die- Tarifordnung über
.den Urlaub nach dem Markensyslem im Baugewerbe und in den Bau
-nebengewerben vom 2.Juni 1936 Anwe.ndung. Diese Tarifordnung ent
hielt folgende Bestimmungen:

9 2. Urlaubsdauer
1. Die Urlaubsda'uer ,beträgf nach einer Beschäftig,un,gszeit von min

destens 32 Wochen 4 Tage oder mindestens 48 Wochen 6 Tage.
S. 7. Urlaubszeit

4. Der Urlaub kann auch an die Beendigung der Tätigkeit des Ge
folgsmannes angeschlossen werden. In diesem Fall bestehf das Arbeits
verhäHnis mindesfens bis zur ,Scendi'g.ung des U laubs fort.

8. Abheben des Urlaubsgeldes
Oas Urlaubsgeld ,des Gelol,gsmannes ,wird dem Behie.bsfünrer nach

näherer Bestimmung des Reichspostministers von ,der Postanstalt aus
bezahlt, in deren Bereich der die Urlaubskarte verwaltende Behieb
liegt. .. Der Befriebsführer hat von dem abgehobenen Betrag die
gesehlichen Abzüge einzubehalten und dem GefoJgsmann eine Ab
rechnung auszuhändigen, auf der auch die UrJi!ubs/age zu vermerken
sind.

Der Kläger verlangte von dem Beklagten auf Grund der Anordnung
zur Durchführung des Vierjahresplans über die lohnzanlung an Feier
tagen vom 3. Dezember 1937 (ReichsarbeiisbJ. J S. 320) die Bezahlung
des erste,n Weihnachtsfeiertages, indem er vorträgf, nach   7 Nr.4 der
Tarilorclnung habe der Arbeitsvertrag noch am ersten Weihnachfsfeier
tag besfanden. ,oa der Weihnachtsfeierfag nicht als Urlaubstag ange
rechnet werden könne, als Urlaubstage vielmehr nur Werktage in He
tracht kämen, so sei der Beklagte verpflichtet, ihm für diesen Tag noch
den Arbdtslohn nachzuzahlen. Er beanspruchfe 5,36 RM nebs"! 4 v. H.
Zinsen seil KlageZ'uste!!ung als Abgeltung dieses Lohnanspruchs. Rech
nerisch ist der Anspruch nichi beslril1'en.

Der Beklagte hielt den Klageanspruch jedoch an sich für unbe
gründet.

ISeide Vorimtanzen (Arbeitsgericnt Oppeln und landesarbeitsgericht
Glciwitz - Urteil vom 19.JuJi 1938) habe,n -die Klage abgewiesen.

Das Re i ch s ar bei 105 ,g e r ich t ,hat den BekliJgten zur Z a h
I u n g der KJagesumme ver u r t e j I t.

Entscheidungsgründe: uln   7 Nr, 4 der Tari,fordnung ist für den Fall
des Anscnlusse-s. des Urlaubs an das Ende der Ti3f1gkeit das Arbeits
verhältnis als mindestem bis an das Ende des Urlaubs fortbestehend
erklärt. Die aus dem Arbeitsverhältnis me enden beiderse tigen Rechte
und Pflichten können infolgedessen bis an das EndB des Urlaubs nicht
dadurch eingeschränkt werden, da  der Gefolgsmann mit dem Ende
,des Urlaubs ausschei,det. Die durch ,die Urlaubserteilung .al!gemein be
dingten Ä>nderungen der Pflichten freten selbstverständlich ein, die
Pflicht des Gefolgsmannes zur Leistung von Üienstenin den Urlaubs
tagen enfliillt also. Er behält aber während des Urla'ubs grundsSf,zlich
,den vollen Lahnanspruch. Dieser Anspruch ist im Baugewerbe durch
das sich aus den ,na91gewiesenen Urlaubsrnarken ergebende Urlaubs
geld ersetzt.

Das Urlaubsgeld t iH jedoch nur an die Slelle des Lohnanspruchs tür die
durch den Urlaub ausfallende Arbeitszeit. Der Urlaub wird auch im Bau
gewe!'1be, wenngleich dies in ,der Tarifordnung nicht ausdrücklich gesagt
ist, nach Arbeitstagen berechnet. Auch die Parteien sind übrigens von
dieser Auslegung der Tarifordnung ausgegangen, Die Urlaubsdauer ist
bi.s zum 30. Dezember 1937 berechnet, die Weihnachtsfeiertage sind so
mit nicht ei,ngerecnnet. Alle ubrigen Verlragspflichten des Unternehmers
bestehe,n aber fort. Es bleibt z. B. auch seine Verpflichtung zum Tragen
,der anteiligen Soziallasten bestehen. Zu den Übrige-n VerfragspflichJen
gehört aber auch die Bezahl,ung der - ,nicht auf einen Sonntag fallen
den - W-eihnachtsfeizrlage auf Grund der Anordnung vom 3. Dezem
ber 1937. Zur Bezahlung dieses Weihnachtsfeiertags ist der Unternehmer
verpflichtet, ohne da  der Gefol'gsmann da,für Arbeit zu leisfen hat. Es
'nandelt sich bei diesem Anspruch um eine::, zusäh:!iche Leis ung ,des
Unternehmers, die nicht eine Gegenleistung des Ge,folgsmanns voraus
seht. Sie ist für Arbeitsa.usfall im Betrie,b überhaupt aus dem ,Grun.de
eines Ausgleichs für eine allgemeine Lohnerhöhung zu zahlen, demnach
aus anderen Gründen als die Vergütung für die durch den UrJaub aus
fallende Arbeitsleisfung. Sie kann daher nicht durch das ,den Urlaubs
lohn ersetzende Utlaubsgeld <lbge,golte'n sein. Daraus rechtfertigt sich
der Klageansp!'uch, dessen rechnerische Richtigkeit unhestritlen isl."

Urteil de3 Retchsarbeitsgerichts vom 21. Juni 1939 (RAG. 260/1938; Amt!.
Sammi. Bi!nd 21 S. 216) - abgedruckt in der Arbeitsrecht.Kartei, Nach
trag 767 vom 15. November 1940. 

(Aus den Amtlichen Mi11eilunqen des Reichslreuhänders der Arbeit fur ,d2ls
Wirlschaflsgehiel Thüringen Nr. 23 vom 5.12.1940.)



ile ' 11i1l1fllrschllllg
Techniscber Fortschritt für j des Heim

;\Reichsarbeifsmfnister SeIdte macht im Reichsarbeitsblatt Mitteilungen
het Q;C nenen AlIh;aben der deutschen Bauforsch'lln'g-. Er erinnert an
i.e . ;:zr1111dlp!!E'TJoe Um!ZestaltUTIR. die sich in der iS',tadtp]anung durch den.' efen Verkehr. durch den Bau von Autobahnen usw. erffibt. In

'1<:T)19'111t1   elte es, alle frrUll.2;enschaften lleuZ'eitlicher Technik
!f1 Tie l rn dt"f GcrinozhernitteJten llach MÖ.!!:1ichkeit nutzbar Z11
. Jiinztl 'k0mme die Fürsor e ror Luftsdmtzräume. für billÜ!l:e
1 l1 W_ Die Baufor<o:c1n1TJ''Z mÜsse unentwegt bemÜht sein. die
(i<:1H1 f'11 zu en::riind-en. Sie habe weiter TvoenvJiine auszuarhej

'.,.>1 dia (jie ffcrstelhrn'l verbiIJizen. tlausteHe_ Trevnenhäuser, Imtal
; fi ""'7('1Jf''1 1J ';\T, ,viinlcn einheitlich als Reichsbauformen g"estRItet.

j'e'.,e ein'heitlichen Bauelemente "leönnten in Iandslchafts ebllndenen Jiau;;

j;1tei'ie U   ß :n 1 .  ii,,   iecJterd ad  ' :h   7   i1;!  h  :t S icrd  n,V
e scnmg VDn Baustoffen und neueT1 Bauweis l etl. Trä!!;erin dieser for
Hlng-en sEi die Deutsche Akademie Hir 'BanrfHschunü:. Es <;feIte Rau
1Ojj ' und :Bamveisen fiTJden. die es ermödichen. schneller_ biIlif{er
'\d  }esser zu hauen. fnräTlzUl1g- mUsse eine weitorehendc Nonn'l1n
in E<s handle  ich nicht 1l11r um eine Normalisierune: wichtie::er
anl'. sondern auch um B2U-. Giite- und Priifbe-sFm111U11'Z n. d3 die
ei';,C 1 1C lHamviT'tsdJ!'Irt Oaa]iHitserz-w,!:!:rdsse aur cJen Markt brine:en
/Qi!,. 'Ein weitel.es rorscl1uTJQ:S<2'phfet erstrecke sich auf die 'Pal1wirt
;di".. 11l1d die Vc!"1)cs<;erung: d'er ,Bauhetriel-ts'fiHliTl1nfl. Auch cJjp Er c:nne
l!!:: der Arh itsreserv Tl aus der Bauarbeiterscnaft durcIJ finHihrunz
.on i.eistU112.s1öhnel1 statt der ZeitentIohnl1ng werde gegenwäT"fig' prak
:s 11 und wissenschaiUich untersucht.

rsuchllll!Jel'l lllm I,DJllhlillliMSbillil.!fl:iqramm
:ie Rei.'derunl!, AoolT tfit!er hat seit (Jer jvl"ditÜbeTJIahllle bewl1lh a1Tch
l'f vVoJlllUnfY,<,uoljtik neue Bahnf:tJ cinc:cschJa,!tcll. 11m dcm schaffenr1P.n
chen ein tleim zu sichern. Vor aI1ern hat c1as Reichsarheit::111ini::tF'
den Gcr1anken des s07J lel1 \VOh11111Wshal1e  herat1 e:esteHt Ilmj rinrch
rZ1H':te Förderung des Flachballe" lind der KleilIsiedluJ1!Ten uen K<1Jllnf

'n nlf' Mietskasernen erfnle:reic!1 he, onT1en. Z\vin""ende ZeITt1niwendil-
HcRen es nicht zur Durchiiihrntl  ei lies gror ziigil':ell \Vnlml111Q'''

i1To»;ramll1<:: kommeu. Hinzu ka!1I daR die Bauwirt:;dmtt dlln l-I
"1Tlg l11Hl Vieriahresnlan so stark heansT1rl1cht waL (laR (lif' A1tig-aben
\Vohnunr:shalles znrÜcktreten muRte!1- TrotZrlf'lil JI t d:1<:: \Vohnl11Jz"
q.t dei. Reichsregierum:. wie im Reichsarheit hlah herir.:htet \virc1, 1TI1_
j(Hich geg:en anc Sch\vierifrkeiten  lwekäll1pft. Sn \v"rE'l1 immerhin

his in den 1\rie  hinein \Vohnhi-\111eistuIH'-t'tl mi'I\ 1ich. die  ;('h <:ellen
<'I] können. NUl1mehr hat df.r Fiihrf r selbst durch seinen frlar> ":0111
\/ovemher 1940 110ch einmal dip. tiherrag:ende ßeriE'l1tlll1!!.: Gf'<: Woh
'shane<; hetorlt und die Inangriffn<1hrne eiTle<; wahrh ft g-roß:riht geTI
'nUllff.sh<1.l1orog-rnmnls nach dem KrieFe herohleIl. \Ve1c1w Wlchtt):'po
-,eil hierbei zu klaren sind. wird neuf1iC'h i11 den Ul\t r.sI1Chl1J1g"en c1iF'
Arheitswissenschaftiiche Institut der T1Ar. nnl!:e<:te!lt hat uno in eil1 nT
,Jerdruck vor]eg:t. Alls dcm reichen Inhalt kann UI1r auf eil1il e<:,hnl
iesen werden. 'Z11l1är:lISt \verden UrÜcrs11chl1n 'el1 iiher den kiinftjgf'1'
T1tl11z<::hedarf iUlze:stel1t. Die bi$heri!!.:el1 Sc1J t:WtH-' ll si no oall::1('l1 .'1. 1 <'

illiil1dieh angesehen l1tld ein 1[(''11(.'r Gest!mtbE'darr fiir die p:ichsren
fahre V011 et\va () Millionen Wnl1Jll1rwen mit c1rf i l1nd me1u' P?i1111lf'.T1
<::8n;:e,1 Reic-h<::r<phiet crreclmet. Nach der ;11ten SchitzllllZ nes R.edar t <'
dpr aUQenhJicklichen aur die \Vohnl1n .<;;grÖRenklas<::en wii:[I t1  '.d nl

"Ail1ioncn Rän111f' nt!ch eier neuel1 Rec!l\l1Jl1u; und ficI' <:  laJt1ohh;,chel1
ridtl1w-'- der WOhTI1lTlg-<;;!::rößen jedoch fast rd. 2R M,1!,oncn. 'RCI!I1?lP
l'bel1 D;lS bedentet l'ei den 2'"el.':enwärti!!cn B"lIk() ten Ilwl Fl!laIlZIf'
sl11cfhor!en cinf'1J Aufwand (ol111e nie Ornnrl,sJiickskostpl1) ":011 E'h .
60 Mil1iarrien RM. also }'tUT rias .hh r zerechnet etwa 5.S Im 6  hr
1en RM. Rechnet man die Ortl!1l1<:tiicKsko<:t p n him:u <::f) vnllunt 1I1:H1

lerlicli  llli eine J:1hreSSmIltHe VOll 6,S l)is eS Mt11i;nr10r] Ri\it Df'r. It<'(>,f'fl
I'tige W-ert des WofttHln.l.':sbanes bcträ.ozt etwa 2 MiJliarden RNl Je Jahr
Von besonderem Interesse sind die OntersUdll1tWen iiber df'Jl  <1"

rf lIt](i die Baust0fferzeu.gl1no;. Die wichtigsJ-en ß;]11'doffe SIT1c1

steine. tIolz. Eisen. Zement nnd Kalk. Of'.ra e he. l1l YVOhnl1l1Q:.sh 11"cl die Knappheit an Holz emnflmc1f'tI. Durch die Rl1.ckkehr der 0<:.
rk und des Sl1dctenlandes sind frlpichtenml':f'11 erfO!gt. A':IC1-t nIE'
\Vakei ulld Norwezen habcu rciche Holzhe<:t8.T1de. fiwt1<:o w!rn Rl1
nien mehr Holz ::tls bisnf'r IIach Dcut ch'and liefern "_ lm<'t1. Trnf7.
11 wirrl man an>:'esichts rlRS starken 1\'lehrverhral1cho;;: t111 den \V01l11
! SiedlU1l0:sball starke fill.sparnngen an annerer Stel1  Y rt1E'hmen
S<:PI1 liill<:ichtlich des F.iseHS wird dpr ßedarf f'l11f Hil!ldestcn<::
Millionen Tonnen Rallstahl prrec1met. d. h. "uf rl1llrl fi v,1i. der : e

11 nerzeiti.i:!:en deut::;dlen frzclumng. Nach Ansicht des Arbe1 t s
nschaftJichen Institnts kann diese SIJ1!lme durdlf'i!\<;chdink-.llIW d :,,=

erbrallcbs ;111 anderen SteUen leichter ein2"esnart. wel'den, , r  dJp.  e]1o
f!:tcn 20 v, tI. heim Holz, Es erscl1cint deshalÖ zweek1l1a I . bel .df'
erdoppelulH-.- rlcs \Alo1101l11",,<;haues die ei<:ensparen e Bfll1welse. luch
ärker Zll forcieren. Die MauersteInE', 7.ählen zu c11c<:cn Bf1l1stotfpn. arl
ncn wir keh1f'Tl be.<::otHleren Man eJ haben. Der Verbra1Jc1l an M:I1!P r -::
eine11 a11', kicbtem Kalksand lmd anreren Materialien ,\,;rr! fÜr 1938 a11 t

13 Mi!1ia.rdell St!kk Q schi;jtzt. Davon wurden im ' loh011 1(\:S- IIn:i
lltWsnal1 rnnd R Millirrrden Stück verbraucht. "Tenn man lnsher l11 t

d 25000 Stück Mauersteinen je 'Vohmmg rechnete. so muß man mit
eksicht auf die notwendige Ver.l':rößerl111  der Wohnun.c:en in ?:UkllOft
z 1940 Hefl 52 Seite 1 26. Dezembcl
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mit mindestens 30000 Mauersteinen rechnen. Wenn jä lrlic![ 60(001)
Wohnungen gebraucht werd_en. so ergibt das eine}1 Bedarf \.011 18J\-lil
Harden Stuck Mauersteinen. . Dieser Bedarf kaml nur hcfriedi.zt werden.
wenn ZiegeJeien usw. neu errichtet 'werden. SeJhst wenn der Bedarf an
Mauersteinen für öffentliche BaUten der \>erschiedensten .\rt IHlQ iut'
Industriebauten von 4 j\{illiarden auf 2 1\ljJ1iarden ein!£eschriinkt \vlinJe. so
bestunde immer noch die Notwendigkeit. die derzeitige Kapazität von
14 MiHiardell auf 20 Milliarden Stück zu erhöhen. d.h. um mehr a1.<, ein
Drittel. Der nächst \Yichtige BaustOff ist Zement. dessen Produ tio!1
und Verbrauch 1933 alli 15.6 Millionen Tonnen ;;;eschäizr wiru, D, \ on
finden nur rund 1.25 l\1illionell Tonnen im \Vohnungs- und Sied!ungsbau
Verwendung. also 8 v. tL Verdoppeit man die 'Vohnbautatlgkeit, so be
läuft skh der Bedarf auf 2.5 l\ilillionen Tonnen und damit auf 16 \-. H. der
derzeitigen Erzcug-ung. Da nun in den näch ten Jahren voraussichtlich
der Bedarf für Befestigungen. für vVehrmachtsbautetl U$\\-. nachlassen
wird,  o '\vird dieser I3edarf befriedigt ""verden können. Almliches gilt für
den Baukalkbedarf in tIöhe YOB 5 bis 6 i\liUionen Tonnen. Nuch der
Untersuchung: des Arbeits,vissenschaftlichen Instituts dürfte auch die er
höhte Deckung des Bedaris an ßaug!as keine :ichwierigkeitel; beretten.
lnsgesamt kommt die Untersuc!mng hinsichtlich der Baustoffe ZI! deli!
frgebnis, daß man eher in der Lage sein wird. deli erhöhten Bedarf Hit
Eisen zu decken als den an Holz. und daß die Sch\\'ierigkc!tctI iu der
Verknappung der i\lauersteine nicht durch Aus\Vcttun:;:: der KllU,lZllät'::!1
und durch erweiterten Zemelllbau aus!!.:eglicben werden 1I111:::;5e11. sondern
auch durch eine starke Baueinschränk:ung im öffentlichen Bau und im
Industriebau_ Dieser uner!lörte 1\'1ateda!bedarr ist nur dantl .sich ,zu.
steHen, wenn der Gcncralbc\'olJmäc!ttig-te iiir die Bauwirtschafr alIe Bau
vorhaben im Reich straff einheitlich lenkt.



Aroeitg ber jhr 11 OefolgschaHstnitgliedcrn bestimmte Vergtitungen.
artige Zahhmgen sind Arbeitslohn und müßten bei der Berechm1n:r
Gewerbesteuer zur Lol11lsumme hinzugezählt werden, obwohl ihnen
Arbeitsleistung nicht I.;egenübersteht. Aus Billigkeitsgründen hat
der Reic1Jsmiuister der :Finanzen gemeinsam mit (lern Reichsminister
Innenl bestimmt, daß von einer Heranziehung dieser VergütungetjLohnsummensteuer abzusehen ist.

Die privaten Bausparkassen 1940
für das erste Halbjahr 1940 liegen 600b

Reicl1srnark Vert!ag-sSUI111lICIl vor. Dabei ist zu
I eihe namhafter Kassen die Neu\vcroung ist im
schluß der TarifumstelJung, wieder (vcrstärkt)
Anbetracht dieser Tatsache kann für das volle
auch die Ergebnisse des dritten ViertelJahres I
Neuzugan.z von etwa 200 Jl'liJlionen RJ\1 VoJ]venragSSUmllrcn
werden. Als beHlcl kens\vertcr Beweis fu r die guten Auswirk
Bausparrefofm muß der starke I üc!i:gang vorzeitiger Vertra
hc\Vertet wenlen. Im Vorjahre wurden HOC]] 18371 Verträge Ini
Reichshmrk Vel fraZSSl1mnlen, im Jahrc 193b Sogar 20850 Ve
173 MiJliollen R1H Vertra.zssuml11en vurzeitig aufgelöst. Dagegen
nUt! im ersten Iialbjahr 1940 mir 5.350 Verträge mit 46"7 AmBonen
VertragssI1mmen der .vorzeitig-en Vertra.!?:sau.flösung verfallen. Zug
\vurdcl1 in dem in der Erhebung berücksichtiglen Zeitraum anf insg
7304 Verträge lInter Urnrechnunz der TeiIfinanzieruHgssumll1en in
finanzierungSS11mmcn jrlsgesamt 73.7 .1\>Ii!!ionen RT\1. AUCh diese Lei
liegt bereits tiber dem Ergebnis des entsprechenden Zeitraums des
iahres, da im ganzen Jahr auf insgesamt 13688 Verträge 127,7 1'\'lilliRM zugeteilt \vorden sind.

DAF..Lehrgänge im Arbeitsbuch
Das I<eiehsarbeitsministeriulll hat in einem Erlaß die EfIltraRung

gesteigerten Berufskönnens in das Arbeitsbuch geregelt. Danach
der Besuch VOll bcstinnnte11 mehrstt1figcn Lehn::emeinschaften des I
sehen Berufserzie1wugswerks iu das Arbeitshuch eingetragen. Der I
der in Betracht kOI11111enden hernflichen Lehrg-enleinschaften ist im
vernehmcn mit dcm Amt fÜr Berufserz!ehung lind Betrkbsfiihrung
Deutschen ArbeitsiroHt festQ"eleRt worden. l'Vlaß. ebe!Id fiir die Eintra'-:.
ist die Tatsache. daß der Berufdätige durch den Bcsuch 111 seiner
nrittlum::sfähi keit zcfördert worden ist. über dcn erfo!«reichetl Be
der OrHlIdstufen der Lehrg-cmeinsc1Jaften stellt das Beruiserziehl!n. s
iedcm Besucher besondere Leistungsnachweise auf. Durch ehe Eint
ill das Arbeitsbuch ist ein wciterer Schritt al/f dem Wege getan
iede11 Berufstätigen ZIl dcm Arbeitsplatz zu hi/rren. fiir den erbe'ilen eignet.

Baudienst im Generalgouvernement
Ist 7.l1r DllrclrfÜhl

Eil1sai/: bei K
erriclltet '\VOr

ZInn Alheirsd
tluf frei\\'

nach ihrer V
fIeinlatdicnst

werden zum
des Balldie

währeJICJ der
Die Kolonne1
wurden lwi
bei MeIlo

Lohnsummensteuer bei Luftangriffen
VOll LohJla!!<;f J]eT1. die durch F1ie!'" raJarrn oder durch

Betriebe infoke von LlIftang-riffen verursacht sind
Ntlchtarbeit  ltsRe[dichen werden, gewähren der

Ausstellung ..Die schöne Stadt"
In O'"i<;sel r1 nrf <;nl] 7;11 B<.'fri1l1l de<; JAflres 1Q41 pille LehrscltA1! unter rfe:ll

Titel ..Die" Stadt"  e7:ci(>::t wernf;1I Al1e Of'meimTf'l1 des Oau,!.p-\)iC'
+,-.<; werr!('1l ihre Stlnier"1IIlp"<:_ 11IH1 f'nf<::chC1.ndeI1l111,r<>:n!;ine narstpl1cl!

r:pl;; t 1: k s i (1R   Ch 1i   t! ; ; I r \ /;  llI;;;lh T   e   f:i  ;'Ire  erl lr
A.nsstellLII1'Z wird eine kOl1nmrnalwissel1schaftJiche Wnche zahlreidrel
Rednern aus dem ReiclJe Ge1eozenheit geben, sich zn äußern.OBZ 1940 Hell 52 Setfe 2 26. Dezember
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N.. 52. O.lde..tscile 1I.....Ze;!""1) Ge!re....' ....Ii>ewaluen! 
Be""irksstelle Sc h I es jen I d.rei Zehntel der Pländung nic:h! lH1!crworfetl'r also M,_ RM. PfilnCj::Jilj ist al a

&. ein Betrag von 140,_ RM.
Bei UnterhaHsgewahrung <:Ir. den Ehegatten, den fruhe,(1o Ehegatten, Ec;rl,.:l '/8;

Bre!lau I, den 1B. Dezember 1940.  ;t       g r j  eCi E  er etbcehr  n in1 Herß   r    , g:':Yau;:r     r :g ind(Oie  ; tSandsfraJ]:e 10 mindestens 6ber um 15,- RJ  monalJich (3,6a RM w,?ch<;nllIC,l. 0.60, RM tdglfcN, hoc:.
Dr. H./Ha.      b  :r i2!i d   M:h :\   m(  ;s   rtj   ; I!;  ';'ze  iela2  ll e;/; f(agU;

bis zu 100,_ RM und ach: Zehntel des weiteren MS'hrbelrages nich: üb,"rS!0:gei1,
Wenn also in dem oben wiedergegebenen Beispiel d r SchUldt1 r eine ;:rBu U"Q 'I:",r
Kinder h<:ll, so sind von seinen ,30,- RM ffianallich übersteigendem Einkor;1T.er; in
Hohe von 200,- RM dre; Zehnte; (60,- R,vl) u'1d für Ehe/feH! und Kfnd"'r je e n
Zehntel (also 4 mal je 2[1,- RM) pfändu,'lgsfrei, In d;  pfa:r1dung.fre,e GUim:", -:'<3;12>1
also insgcsam! 130,- RM plus 60,- RM plus ,.80,- RM, mithir1 :n,ges.a:nt 270,- 1<"'1.

Im Gegensatz zu dem bisher gelter.den Pfandu[jgsrech: ist nach de.. necrQ:1 Lor.;1
beschlagnahmeverordnung bei der Serech:1u:1g de;; pfar,d,mg:;;rerer, AroeHsei:'l>;om_
mens nicht mehr vom Bruttoeir,l;:ommen auszugehen,  onderr'i vom R ein ein k 0 r.-r _
men'dGs Scl1uldner.s Unter Re[nein:<o;TImen versterH die 'Iercranung a3S
Arbeitseinkommen d s Schuldners nach Abzug der 8e:trage, d;e unmli!elo!!r auf
Grund.leljer_ oder sozialrechUkhe Vorschriften ;Zur <;rflJlfung gese :;::lTcher 'lerpHich
tungen d, s Schuldners abzufLihren sind. Hierzu qehören Im Y'esenmchen die Lohn.
steuer einschließlich des KriegszuschliJges, die Kranken- IJnd Ärbeitsloserwer5;r:n0_
run9sbeIträge, Angestellten. oder JnvalidenvlCts,chertmg;;beitrege und die 'Nehl

i  ;'    :li: 11:i:   f   [ h r":{ !£i::;,b  1   ; :  Z;    : ;  d ;
pfändungwerordr,LIng sleM j(:do:;h vor, daß der ReichsminIster der Ju U.z auer<solche laufend zu zah:enden SeitnigG den gesetzlichen lohnabzugcn q!eiC"ls:eflen
kann, was vordu$sichtlic:h hl;;skhUlch der DM' .Beiltäge und WH\V -Spende:lgeschehen wrrd.

fleichsin"nngsverband des Baugewerkes,
fernsprecher: 54981
Postscheckkonto: 78673

An unsere Mitglieder!
t1) Betreff: Verslol] gegen die Grundsätze der kriegsvelpJlicl1leten WirfschaU

Wir weisen auf nachstehende wichlige Durchfuhrungsverordnung zum Abschnil! JV
der Kliegswir1schaftsverordnung vom 8. 12, 1940 hin. Diese Verordnung hat folgenden

" 1 Wo,,,.",,
"Auf Grund ces S 29 der Kriegswirtschafhv6fGidnung vom 4. September 11'39(Reichsge$etzbl. J S. 1609) Wird verordnet: '. .
Nach den Grundsatzen einer kriegsv rpflichte!en Wirtschaft hat Jeder bel seinem

Pralsgebarel' in dem Bewußtsein lU han:!eln, daß der Krieg jedem D.eu! chen eine

J " , ' ,,"    Oi c;:r:e :  7:WO (2 " I "" . ' .'r g . ' H ' : '" H " . b , ' , ' ,., ' , ' u ' . " g .m yo V . O' . " " " :k "' . ' . " , ' . ' ;, ' .n und Wlr.kl I he Opfer

Diese GrundsMzo gelten fiJr die gesarr"e Vo!kswlrJschaf! und zwar fur jeden, de'
Prejse oder Enlge!!e irgendweJc:hor Ar! fo-der!. sich geW.ähren ,laß! oder zahrt..Wer insbesondere Gewinne macht oder entstehen läßt, dIe unter den Kllegs
verhältnissen unangemessen hoch sind, Preise oder El1lgel e fordert oder zahlt. die
auf kriegswirlschalHich nicht gerechtfertiqlen Grund in den Weg vom Erzeuger zum
Verbraucher einschietJt, -ver ;ößj gegen - die Grundsätze einGT kriegsverpfllchte!cnWiltschaH." .

... BezUglich der Prefsbildung uber die Herstellung von Barackentei!en bzw. F nsler
und Turen wiesen wir im Rundschreiben Nr.47 vom 21, Novembe.r 194Q unter Zlff r 1
darauf hin daß hier ein wichtiger Ru derl<:lß vom 21,6.1940 vorliegt, der unbedingt
beachtet werden muß. Der Reichskommissar für die Preisbi!dung hai hier a.usdrück
lieh darauf h,ngewiesen, daß die Anwendunfl dieses Runde Jasses <:Iann ..1':1 Frage
komm!, wenn Bautoile {z. B, Fenster und TUTen, Barackentedej senenmaßlg ,:zum
Weiterverkauf hergestellt ?"erden. !n diesem Falte .Hegen Bau!eistun!:jen ,im Sinne
der Baupreisverordnung nicht vor, so daß hier obIger. Run?erlaß .ZUr Anwend!Jng
. S  a  1  t ul::;e e  as1:11_    96Deei s;hK mH    i:r ! ;  i s  r'l lc ti e T
erlasses vom 25.6. ;940 von dem Leiter der Ab!eilung Pr€'lsbl!dung und Marklord

i%n       tS;hi f!  ;  :ne  f! ij:da: n it;   itln   t  eri:  ä r iSF nv   r 0u5 d R ür
bzw. 8ar5ckenleile anferligen, dringend zur Anschaffung empfehlen In diesem Kom
mentar ist an Hand von Preisbeispielen die Kalkulationsmeihode erörtert, so daßnunmehr völlige Klarhel1 herrsch!.

PJ Betreff: Lohn  und Gehalfspfändungen ab 1, Dezember
Wir weisen d rauf hin daß ab 1 12,1940 das naue Gehart- und lohnpf ndung5_

reCht In Kral! is!, das folgende W8S.M1lkhqn Besliml!1ungen vorsieh]:
Ein Teit des Arbeit einkommel15 Ist von vornherein von der Beschlagnahme aus

r,' a.   hd tsJi   1 u  h  s rah   9 m3   tF , erw c   I:I    I     2it<J f('ch ron  I  7($Z
lunQ 5,  RM täglich. Des weileren sei d rauf hingewiesen, daß drei Zehntel des
Mehreinkommens nicht der Pla'ndung unt2rllegen.

Beispiel: Wenn ein Schuldner ffi.ona!lich 330,- RM verdieni, so ,5[. zuna::hs  einBe!rag von 130,- RM piändungsfrel;. von dem Res! von 200,- RM sind wiederum

r i eh , I
,.   2i:I2Im    W  @ 33". 3  i'  lli1@i\iIiMmi!ill W 52

Zur Trockenlegnng fenchter Wände ",,,.de""" "ur die b"len, bew,hrt..
Fa Bx b i!lM !!af .n "An k  r-as r (ht"
nermrllin PUDI. Breslau 5. Gorlenslr. 9

i!oriti1l.lI1g

II@II !RrliliJb
In Ergiinzung melllcr AuordmIIIR uber die \ "iederei!lf[lhllllR VOll Uf

Idub vom 17, NOHnlber 1939 (Deutscher Reichsanzeiger Nr.275 und
i eichbarbeitsblatt S. I 545) luit tief ÄHderUIlg vom 27. NLÜ 1940 (Deutscher
l eichsal1zejger Nr. 124 !lnd 125 sO\vie R,eicllsarbcnsblatt S, J 256) be

l "taHme ich fÜr den Bereich der priyaten \Virtsch'lft folgendes:
1. Der nickständige Urlaub für das Jahr 1940 so!! spätesteIls bis zum

30. Juui 1941 t\ewährt \v-erden; eh1 Verta1l des Urlaubsanspruchs tritt vor
diesem Zeitpnnkt nicht ein, 1st al1snahms\\'eise infolgc des Krieg-szustanues
bae Gewährung VOll Freizeit nicht möglich, so kanu deI RelchstreuJiiinder
Dder SondertreuhämJ.eJ der Arbeit eine Abgc1lllJlg dieses UdalIbs ganzDdcr 'teilweise zulassen.

II.

)BZ. 1940 Heft 52 Seile! 26. Dezember

1<1!I!W€!I.gWi!J If!}%es

ares/au, 26. i:,)e"ember 1940

(4) Betreff: Be- lind Enfladepilichf von GüfeJWagen zu Weihnathten
und Neujahr

p n I  t     g      ;a :  te ; n d   c o      n  n 0: b    de. ebe n. d    n ::    I h    C:h ;:   fe
tagen und am NeLIjahrsfest. Die Deutsche Rexch$bahn sJeh! sich daher ge.zwungen,wiederhorl <lul die großen Anforderungen an die TraI1-Spor!teistunge,L dl  s[  z'-'
b€'wälligen h 1, hinzuweisen. E$ !äßt sic:h nicht vermeiden, daß der Gliterve,1<ehr
auch an SO:1n- ur:d Feiertagen in größtem umfange abgewicker: werCf"n JT:u'3. Durch
die Verordnung ces Reich5wirtscheflsmI.nis!ers vom 50.1L und 21 12 1939 oe te  ,Eni
ladung von Waren" wurde de£;halb ClnE;' Enr- und BeJadepf)icht.von GDle;w<!ge!l
eiflgefUhrt. DiGse Verordnung girt noch. Danach sind die Empfanger von. 'N;,>rerJ
e e e  r has t:hnL' f:5!    i    e E  I  :eul rsut: r1   : e 'er  :sCh TI\. : ;    ;;:
dere <:luch Wr die Sonn- und Feiertage, rni1 Ausnahme des :i5. ,2. ur;d des 1. I Am
n und 31.12 besieht die VelpttId;tung zum En1:aden nUr bis 14 Uhr. A;-; cen 9;9
fl7   f;,. T I  []   e     ge      I 1f'e SlkG:  ;b   ;g Q"t:/:  g  d f n :    ) oS  ae f     ae1    (0       n v  rbeladen

HefJ Hiflerl

l1eicbsim1i.Ji1gsverband des: Baugewcrkcs. Beziiksstelle Schlesien.
gez. Albert Kur zer, ge::. Dr. Hoc h b 1'1 U '';'1,Bezirksinnun9 mersfer. GeSCh5i x slühr$T,

r I

1 1 I
Firma

Seit 35 Jahren der Schu1z- u.
Dichtungsanstrich fur Beton,

Mauerwerk und Eisen, ,Pa I! I Lee h I er, Inerto/fabrik, Stuttgart.
Büro Breslsu, Hardainstraße 51. I

eli'  a5"'  S( ä ei'il, Bif'@e5"'  'Ue..hmt &'H111'1 Z H
Sdi3 i  !W e 5 u a €!I e, !1i'e:keflt!!  1@hi%3ii1€JSI1B6neS  M
!1Jjüelr2eUe 3@, l?e!i"IR  i" diHH r4 . 4@3S3
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Eigenes Anschlußgleis

J H g lDf a$ti;er
Eugen .lohn Inh. William Stein

FDliiaGe Glieii'¥U'iiil:z os.  WilheImstr. 49
Ru! 43 92

Verordnllng iiber den Absatz nicht- genormter Lagerbestände all
Nadelschn:ittholz im Reichsgau Sudetenland und in den eing;eglie

derten Ostgebieten
Vom I. Dezcmber 19.,10

TodesWlle IJ11I1I;s  / f  h[ ;    II) C    ;"b   ,   Chswlrtschafts!l!inister lind der Relchs.
beschaftigt gewesen bei Firma E. HarteL Auf Grund des   1 NI'. 1 und der    5 t1l1ct G des Gesetzes liber die
Oberbauinspeklor a D. Robert Hip per, Mal ktordnullg" atlf dCIII Gcbiete der FOrsl- und Holz\\"!rtscbaft vom 16. Ok
i s c h, 58 JiJhre. tobel' 1935 (Reil:hs\{esetzbl. I S. 1239) tllld des Erlasses des FÜhrers und
beschattigt bel Firma BacLJmCr & tQesch. l\elchskanzlen:; Übe-I' die VerwaJtt1lly. der sudetendel.ltschcu Gebiete VOIII

1. Oldoher 1938 (Reicbsgesetzbl. I S. 133}) sowie auf Grund des ErJtLs<;e\
des FiilJrers tl!ld Reichskanzlers liber Gliederung'" und Verwaltung der 0;':1.
geblcte vom 8. Oktober 1939 (Reichsi';esetzbl. I S. 2042) wird verordnet:

1. Im Reichsgau 5mletenland und in den eing;ep:IiedcrteH Ost;!:ehictel.

Einfiihrung einer Meldepflicht bei der Ausführung  11   f l l tt  :V  S:gItl\ \ g a lu i  . ffI ;'!t r';  ltJ \. \7 \   . i: :  rI 'U iR ge lt  : .r rl:;
von BauIeistnngen Abmessungen VOn Nade!schnittho)z und ztlr Eil1fÜl1nrng dieser Verordlill1'

Der Reicl1sslütthnlter - Preisbildungsstelle - hat die Einitlhrun  eitler im Reiclrsgau Sudetenl;:lIlcl und .in deI!. eingegliedertcn OstgebictclJ VOil1
Meldepflicht bei der Ausführung von Baulelstuugell angeordnet. Danach 15. Mai 1940 (R.erchsgesetzbl. I S. 773) als Kantholz, Balken, Dachlaheu lind

jst mit vVirkung vom 15. Dezember 1940 ab die Abgabe VOn preisangebO- 1 BI'etter - vgl. S 3 Nr. 1 vorgenannter Verordnung - vorhanden .waten. 1"11;

ten hir ßauleistuugelJ über 1000 R,'\'l an:teigepflichtig. Die Anzeige ist zl1m 31. März 1941 abgesetzt und verarbeitet sowie in das Altreich o!I'It
5chriftlich zu erstatten und binnen emer Woche nach Abgabe des Preis- Al1snahrncgcllchmigun.l; g-eJieiert werden.

\;  eh  ;: st 11   d J Jn  ;  f J  :nD et   i; <;I  f' 1I n  nch;eit:;  I ibde:l  in IZr;i2 iese Verordnung tritt am siebenten Tage Jlach ihrer VerkÜlJ(lul:

I und II gelten nicht fitr Gefolgschaftsl1J!t
nach der Urlaubsmarkenregelun  richtet.

den 11. Dezember 1940.
Der Reichsarbeitsmillister. g.ez. 1. V.: Dr. 5 y I' U 11.

GüJtigkeit der erteilten AusnahmebewiUigungen zum Neubauverbot
Mit J:r1all GB. XVIJIb/1185 VOll! lO. 12. 1940- weist der Generalbevoll

mächtigte Hir die Regelung der ßauwirtschaft die Gebietsbeauftra tetl an,
keine Al1sIIahmebewilIigungell und Zustimmungen zur \Veitelfithrung be
gonnener Bauten zu etieiJen, die sich auf eincn hi.fl ereIl Zeitraum als ein
18hr erstreckciJ.

.WechseJ  und Scheckkredit in den neuen Ost,2;ebicten
I NI'. 210 vom 14.12.1940 ist eine gemeinsame Ver

der Justiz und des Reichsministers des Tnne!']]
dl1J;.ch die verschiedene Vorschriften des
den elJ1ge \iedertell Ostgehictetl eirtl(efiihrt

Beh'.: Einsendung des ßezugsgeldes!
Pünh.tJid1C Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen he; t
Arbeit, Wirt"dJaft lLnd Vertrauen fÖl.clcm und  töt.eI1de

Beeinttädüigung<:'n  ow1e nutzlose Belastungen in Jer Ge
sdläftsabw;ddung vermeiden. Der le enJigc Wille zu niltz_
lidH r Zusammenarbeit und gegenseitiger Dienstbarke;t
vedangt sorgfälti.ge Wahrung aller GruI1dsätze, die dem
Ziele rejJ.)tLngl>losen und gedeihlidlen Schaffens dienen.
Deshalb: Piinktlidle Einsendung Jer Bezugsgebiihren

fnr das 1. V;erteljahr 1941!
Der Verlag

Breslau.
Feucrungs

Breslau.
7  Jahre.

Breslau.
Oppeln.

Ingenieurbau,

SlIdeielllJliilll

Spiege6
Berlin-Weißensee

Stra6burgstr.15-17 . Ruf: 560688-89
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J . Lin  el!,!jm

Pa!?'ke 'iiFabil"'fjD&

AIIj"ban der Pfeisermittlung beizufügen. Dieser Nachweis wird in dei
r e e! dureil Vorlage einer Abschrift des nach Einzelleistungen gegliedel.
telt Kostewmsclllages lind Darlet;UJur der Preisentwicklung fur die Eil)
heitspreisc, e:etrennt Ilach .Efnzelkosten und Gemeinkosten, erbracht. Wir{
Hld Grund det Be.'>tirnmuogen des   12 der Verordm!l1g über die Baupreis.
bildu!!.£. (Baupreisverordllung) vonl 16. JUli i 1939 (ROßt I s. 1041) V(n,
den IJammternehll1ern 111 dem Preisangebot eine Aufglfedel Ul1g nach elI1e.
eiullcitlicflen Kosicll.diederung verla.ngt, so ist diese Aufgliederung vorzlI.
leReu. Das .deiche gilt für 'den Fall, daß der Bauunternehmer verpfhchie;
ist, diese Aufghedenmg vorzunehmel1 es 12 Abs.l Sat7, 2 der Baupreb.
verOldnuIIgL

Priifungsordnungen im Baugewerbe
Der ReichsstatthaIter im Sudetengau hat auf Grund seiner Auordnul1t

uber das Prüfutlgs- tmd Zeugnis wesen für Bewerher um die Konzession n
einenl Bauge,\yerbc Prufung-sordnungen für das Baugewerbe, das Maure:.
meisten:,:ewerbe lIud das Zimmermeistergewerbe tl11 Reichsgau Slldeten.
lalld erlassen, die im VerordnnngsbJatt rur den f eichsgalI SlIdctcnlaI1u
Nr. 32 vom 13. Dezember 1940 verüffcntlicht wurdcn.

gestattet BaMal'beiien im WinteFi'  bei
schnellerem Abbinden und höherer Festigkeit.

AWI!Ji!\jJ1!:! (h«!!mi$di!  Erl\\!!!Jjjg&ii$$iIiJ 6. mJ. b. H.

Ihrm!:!l.iw!II 39, Jarrl!!straße 261 femwllf 225355

Hal'urlJei!s e i

liefert kurzfristig:

Ba!l" cken ager
Ein:<rJ:elbarrackelrn

Im iö'Mattenballa     j  :1

Baracken"" Einrric!!,!!b!Hl1gen



1
I

lei".11)  n verschiedenen Systemen.
!r{

, , Elebtrlsehe Tonooer e Ob ra Lon enöls
::; Heinrich $111311111'
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Postschließfach Nr. 20 :: fernruf: Langel1öJs (Bez. Liegnitz) Ur. 240

Die \Vareneinfuhr in das Generalgouvernement
Dcvisenpoiitisches Ahicrtigungsverbot

Mit "Virhug- vom 15. Dezember 1940 tntt iÜr die vVarelleil1fuhr ill da.':,
General OtIVefnenJent das sogenarJllte deviseupolitiscl1e Abfertigungsyerbot
In Kraft. Von diesen Zeitpunkt an werden WUCH, die iIl das General
gouverncmcnt citl.Q:cTiihrt \ycrden sollen, nur danul,ul1l freicn Verkehr oder
zu einem Zollvormerkverkehr abgefertigt, weuu eme DevisenbescheinigllHg
der De\"iseuste1Je Krakall vorgelegt wird. Das devisemcclltlicbe Abferti
£,uu.':;sverbot dient V-Ol allenl einet organischen vVirtscbaftsHihrnng im Oe
IJcrab o!lVerneJJ1eIlt "wie abct auch der Kcordnctcll AbwickluJlR dc  Ver
rech1111l1gS\'erkehrs zwisc:hen dem Generalgouvernenlellt nud uem Rei'..:!!.
Durch das Verbot wird die vVareneinIl1hr in das Generalgou\"el"llel11etlt
lIaclr den Bedürfl1issel] dieses Gebietes lwutillgelltielt lind so eine straffe
Leit1mg und Lel!kung der Ein- und Ausfuhr gcwährjei tet. VOll Interesse ist
\\.eiter !loch, daß der Devisenbescheinigung, also der Genehl!]jgUllg der
DevlsclIsfelle Kralmu zur ßezahhmg" der einzuführenden \Varen, iolgende
Bcsc11eiuiguI!gell glcic!lstchcll: I)ie Unhedenklicbkeitsl1escheinjgung der
DeYisensteIJe Krak:m I1ml .:.d,lieHlich die Bestäli Ult.  ÜbCl das Vorliegeu
cmer Vel rec1Jl1ullgsgenehlIUgUng. die zur Z8.hJ!tt!. . eines nriyatell \'errec:h
nUIJRsgeschäfics berechtigt. Die \Narettkontingente können zur Zeit so um
fangreich ;!;ehalten werden, daß die Einillhr jeder not\nndigen Warellart
lInd \Varel!l!len re devise1lwirtschaitJich möglich ist. Nähelc P..llSkiillfte
ilber dH  DeviseJlbeschehliguug und \;Varenkolltingeutier1l1lg etledt fÜr d,1";
! eich3gebiet dlc Dienststelle des Beyollmächtigten des Gellerakounr
nenrs in Berlin \V 3.'1. StanunrtenstraHe 14 (Ruf ::29391).

Holz
Deutsche Hol:1versorgung gesichert Uoicr dem VorsHz von Genera]for,-;.tmeister

Alpers fand in Beflin eine Sllzung der Chefs der länderforstverwaltungen, der
!eltenden Forstbeamten der Reichsgaue und der leiter der forstlichen MllIelbehör.
den von Preußen und Bayer;'! statt. Die Tagung befaßte sich mit den neuen Auf
gaben, die der deuts<:;hen Fors!wirts<:;haft dur<:;h den seitherigen Verlauf des Krieges
gestellt sind Generatlorslmeis!er Alpers gab grundlegende Richtlinien für die Bc
wirtschaltung der Waldungen Großdeuls<:;hlands, die sich von 12,4 Mi.11. ha im Alt.
reich auf 20,3 MIII. ha erhohl haben. Mtnistellaldireklor Parchmann qab eir1Ün lJbe,
bli<:;k über die Frag€1'\ der Holzversorgunq, die Iroiz der ,m Kriege auftretenden
Schwierigkeiten sowohl von der Eiqenerzeugung 11er ge5ehen. als auch im Rahmen
der notwendig0n Erganzunq durch Einfuhr gesichert ist.

Schwemmsteine
Preiserhohung flir Schwemmsteine. Der ReichskommissiIr fur die Prei-sbildung hat

auf Antrag des V€rbandes rheinischor Bimsbaustofh erke seine Genehmigung für
folgende Pre.serhähung ertei.i!: je 1000 Stück vierzolllge Normal-SchwGmmsteine ab
Werk bzw. lastwagen verladen 16,50 RM, ab Werk bzw. frei Waggon verladen 27,5D
RM, ab Werk bzw. frei Schiff verladen 29,50 RM.

G lidß flllJ\!$\\!wi.h
Schlesische Landeskreditandalt, Breslau. Der Geschäflsberi<:;ht fur das Jahr 1939

iSl gemeinsam mit denjenigen der Siadts<:;haft dOr Provinz Niederschles'ien und -der
Ob&rs<:;hlesischcn Stadtschaft zur Verdf!e!1t1ichung gekommen. Die Wiedcreinglte
derung des ostoberschlesischen Indusb,erevier$ in das Deutsche Reich, unter Ein
beziehung ,des Bielitz.Teschener Gebietes, hat die Anstalt vor g oße Aufgaben ge. . er6ffnen. Die in dem

eIchen Geschäfts
Iesischen landes
omdeskredJtanstalt

Tagesunterkünfte
nach den Richtlinien der DAF.,Amt
"Schönheit der Arbeit", liefert kurzfri stig

H@b:billlwerk GIIStillll S l'illlze, SdlÖnll:ltiJrg OL,
Gegrfindet 1888
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Der \Viederaufbal1 Rotterdams

Für die SchrJWeiiung verantworWch: Hochbauinqen1clH Pau! Neu man n, Breslau.
Fur den Anzei;lenteit und GeschaftIiche Mitteilungen ver<lntwortlic:h: W"lter $ t r u t z.
Breslau. Al1ze,genpreise, Nachlässe und Vorzugspreise nach Preisliste Nr. 7. PO$t
au/lieferung: Mittwoch. - Aozeigenschluß: Dlemtag 9 Uhr, - Ers<:;heinungstag:
Donnerstag. - Bezugspreis: Monat!. 1,3(J RM, vieft Ij. 5,90 RM; bei Posibezug einschI.
4,5 Rpf. ZeltungsgGbuhr zw:ugl. 6 Rpf. BQ.'>teiJg<1ld. - Einzelheft 0.40 RM. Vefla.;;!:
Paul S! ein k e, 8res!au Z, Tauentzienslraße 29, Fernsprecher 53344 - -47. POS!'

sche<:;k!<onto: Ami Breslau 598. Druck: Brehmer &. M1nuth, BfCsIau.
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U2hrel  DHfiM. sind  ißgefngeß. Deutsme ReimspalenIe sind angemeldet.

!!U ) i'iJ iI1Ili1In\'1iilJ\j  lIi1lnstric\mitt.I, froslschutzmittel, DachsplieOen,HB   WhMil  [fWl[  Wand. und FußbodenplatteIl, Rahrgeweäe, Teer,
,   ""'  '" " Klebemass ß, Dichtungs- und Isoliermittel

erhalten Sie durch die

ßaUslofll1andlung SI. 5amolewski, kommissar. Verwalter

Arthur ß. Schäfer, Lissa (Warll1eland), Fernruf 35 1
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ca. 370.000,00 qm ,,!8o!huar" = $)eden unb = iid}e.. "tU
ca. 14.800,00 cbm  o(3eini:pn..ttug nadl eigener CErred}nung.
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Puul Slorzonek K.-G., g'gr.1f13 I

«;Iogau Liegnitz
Tel. 2127 n. 2128 1'1.1301 u.1303
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FübrikschomSfpjnbau

ßampJkessel einm öu eruug

Schornstein     m i  :a Cottbus
u  nftenberger Straße 73 I Ruf 3494
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